
Parkgenehmigung  für 
VERANSTALTUNGSTEILNEHMER 

im

VERANSTALTUNG  Datum    von/bis

Polizeiliches Kennzeichen:       Handy-Nummer (im Notfall) 

Ausgestellt durch: TPS/Ri 

Bitte legen Sie diese Parkgenehmigung gut sichtbar ab dem 1. Veranstaltungstag in Ihr 
Fahrzeug. Das Parken ohne diese Parkgenehmigung ist nicht gestattet! Falschparker werden 
kostenpflichtig abgeschleppt. Die Parkplätze sind mit „TPK-Veranstaltung“ gekennzeichnet.
(Siehe Anfahrtsskizze zu den Parkplätzen)


